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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1995

Norm

JN §104

Rechtssatz

Die Zuständigkeitsvereinbarung teilt nicht das Schicksal der materiellrechtlichen Hauptvereinbarung und bleibt

unabhängig davon bestehen, ob die Hauptvereinbarung bestritten, ihr Bestand überhaupt verneint oder ihre

Auflösung begehrt wird.

Entscheidungstexte

7 Ob 575/95

Entscheidungstext OGH 14.07.1995 7 Ob 575/95
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